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Editorial

Steuerberatung 2023: Es muss sich etwas ändern!

Steuerberaterin Brigitte Barkhaus, LBH Steuerberatung GmbH, Friedrichsdorf

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

das Ifo-Institut hat im Sommer 2022 eine Studie zum Fachkräftemangel veröffent-
licht. Darin gaben rund 50 % aller befragten Unternehmen an, unter Fachkräfteman-
gel zu leiden und sogar ihre Geschäfte einschränken zu müssen. Die Rechts- und 
Steuerberatung ist mit 71 % als einzelne Branche mit am stärksten betroffen. 

Gleichzeitig sind die Aufgaben in unserer Branche in den letzten drei Jahren enorm 
gestiegen. Ich spreche hier von Zusatzaufgaben, die im Rahmen bestehender Man-

datsverhältnisse hinzugekommen sind. Auch diese müssen höchsten Qualitätsansprüchen genügen. 

Beginnen wir mit der Corona-Pandemie: Die ersten Corona-Soforthilfen konnten die Betroffenen selbst 
beantragen. Allerdings wird mittlerweile wegen Betrugs in tausenden Verdachtsfällen ermittelt. Daher hat 
die Politik reagiert und eine Lösung auf Kosten der steuer- und rechtsberatenden Berufe erarbeitet, die 
allein als prüfende Dritte Corona-Überbrückungshilfen beantragen durften. Die Schlussabrechnungen, 
bei denen auch rückwirkend geänderte FAQ zu berücksichtigen sind, müssen zudem bis zum 30.06.2023 
abgegeben werden. Hier bedarf es einer weiteren Fristverlängerung! Denn betroffene Mandanten benö-
tigten in der Corona-Pandemie auch Unterstützung in betriebswirtschaftlichen Fragen, insbesondere bei 
Anträgen auf Fördergelder, auf Steuerherabsetzung/-stundung, auf Kurzarbeitergeld usw.

Aber die vielen Krisen, mit denen unsere Gesellschaft derzeit konfrontiert ist, haben zu weiteren Zu-
satzaufgaben der Steuerberaterinnen und Steuerberater – neben ihren Vorbehaltsaufgaben – geführt, die 
ich nur stichpunktartig nennen möchte:   

(1) Umsetzung temporärer Gesetzesänderungen, z.B. die befristete Herabsetzung des Umsatzsteuer-
satzes mit den Besonderheiten in der Gastronomie, Gas- und Wärmelieferungen. Hier wäre die lang
versprochene Überarbeitung der Anlage zu § 12 UStG dringend erforderlich.

(2) Umsetzung der Energiepreispauschale, was zu einer Bearbeitung jeder einzelnen Lohnabrechnung
und Prüfung der Vorauszahlungsbescheide führte.

(3) Neuregelung bei den kleinen Photovoltaikanlagen: Im Jahr 2021 erging zunächst ein Liebhabe-
reierlass. Rückwirkend ab 2022 stellt eine gesetzliche Regelung kleine Anlagen komplett steuer-
frei, auch dann, wenn sie von den früheren hohen Einspeisevergütungen profitieren, ohne dass die
vielen steuerlichen Zweifelsfragen in diesem Zusammenhang geklärt sind. Ab 2023 wird bei der
Umsatzsteuer für die Lieferung bestimmter Anlagen ein Nullsteuersatz eingeführt. Es bleibt unfrei-
willig spannend!

(4) Grundsteuerreform: Immerhin ist die ursprüngliche Frist zur Abgabe der Erklärungen auf den
31.01.2023 verlängert worden. In Hessen waren Ende 2022 erst rund 50 % der Erklärungen abge-
geben, obwohl sogar ein einfaches Ländermodell für die Grundsteuer B gilt. Hier darf es auch bei
verspäteten Abgaben keinen Verspätungszuschlag geben.

Es kommen noch viele weitere Neuregelungen hinzu, die es umzusetzen gilt, wie z.B. die erneute Senkung 
des Umsatzsteuersatzes in § 24 UStG, die Anhebung des gesetzlichen Mindestlohnes, Änderungen bei 
geringfügig Beschäftigten und die Neuregelung der elektronischen Krankschreibung. 

Bis auf die Grundsteuerreform habe ich viele Maßnahmen erwähnt, mit denen Politik und Verwaltung 
versucht haben, die Folgen der Krisen abzumildern. Allerdings hätte ich mir in vielen Fällen einfache und 
pragmatische Vorgehensweisen gewünscht. 

Vor Weihnachten hat die Finanzverwaltung nunmehr noch kistenweise Zinsbescheide – in Papier-
form (!) – versendet. Das ist unzumutbar im digitalen Zeitalter! In diesem Kontext möchte ich Sie daran 
erinnern, nicht zu versäumen, das für Steuerberater und Steuerberaterinnen ab 2023 verpflichtende elek-
tronische Postfach einzurichten und zu nutzen. 

Die Vielzahl der (Zusatz-)Aufgaben erledigen wir mit unseren motivierten Mitarbeitern und Mitarbei-
terinnen, denen wir jedoch nur noch begrenzt – wie in allen anderen Branchen – Entlastungen verschaffen 

Editorial



Agrarbetrieb

können. In der Konsequenz werden wir zukünftig nicht alle Ratsuchenden bedienen können, sondern sie 
ans Finanzamt verweisen müssen. Allerdings – und lassen Sie mich angesichts der von mir geschilderten 
Situation der enormen Belastung unserer Branche einmal zynisch sein – könnte sich für uns ein Problem 
lösen: In letzter Zeit stellen verschiedene Finanzämter in erheblichem Umfang vermehrt Rückfragen zu 
den von uns elektronisch eingereichten Erklärungen und fordern Belege an. Diejenigen, die sich direkt an 
das Finanzamt wenden müssen, könnten ihre Belege dann vor Ort gleich vorzeigen. 

Was tun? Dringend notwendige Fristverlängerungen für die Abgabe der Steuererklärungen, die Ver-
öffentlichungen der Abschlüsse oder die Corona-Schlussanträge wurden gewährt. Ich glaube nicht, dass 
bloße Fristverlängerungen ausreichen. Vielmehr halte ich es für dringend geboten, zur bewährten Rege-
lung nach § 152 AO a.F. zurückzukehren, d.h. ein Verspätungszuschlag kann, muss aber nicht, festgesetzt 
werden. Von der Festsetzung ist abzusehen, wenn die Versäumnis entschuldbar erscheint. Eine solche 
bewährte Regelung wäre eine Hilfe für alle Beteiligten und eine Entlastung für unsere Branche, die wir 
unbedingt benötigen. 

Als HLBS appellieren wir außerdem an die Verwaltung, ihre „Beleganforderungspraxis“ zu verändern. 
Steuerberater und Steuerberaterinnen sind ein Organ der Rechtspflege, sodass von der Abgabe korrekter 
Steuererklärungen auszugehen ist. Dies sollten die Finanzverwaltungen schon in ihrem eigenen Interesse 
tun. Außerdem müssen seitens der Finanzverwaltung durchgehend digitale Strukturen ohne Medienbrü-
che geschaffen werden. Wie dringend dies ist, hat die Grundsteuerreform noch einmal deutlich gemacht.  

Politik und Verwaltung sollten nach pragmatischen und unbürokratischen Lösungen suchen. Wie diese 
aussehen können, habe ich exemplarisch beschrieben. 

Unser Beruf bleibt also spannend und ist in jedem Fall zukunftssicher. Die Rahmenbedingungen müs-
sen sich jedoch ändern, damit unsere Mitarbeiter/innen weiterhin motiviert und qualitätsorientiert arbei-
ten können! 

Folgende Themen sind in dieser Ausgabe vertreten: Welche neuen Möglichkeiten interdisziplinärer 
Zusammenarbeit sich durch die Berufsrechtsreform ergeben, lesen Sie in dem Aufsatz von Simon Bey-
me. Einblicke in das Thema des Vorsteuerabzugs bei Eingangsleistungen beim Übergang von der Durch-
schnittssatz- zur Regelbesteuerung gibt der Aufsatz von Arne Suhr. Angesichts hoher Produktionskosten 
geht Rechtsanwältin Constanze Nehls der Frage nach, ob und inwieweit sich bestehende Lieferverträge 
anpassen lassen können. Charlotte Gaschke und Dr. Johannes Badenhop setzen unsere Miniserie hinsicht-
lich Altenteilerhäusern und dem damit verbundenen Übergang von Höfen von einer Genration zur nächs-
ten fort. Und nicht zuletzt beleuchtet Renate Abele die Erfolgskennziffern und Kalkulationshilfen der 
KTBL Datensammlung „Urlaub auf dem Lande“, die wichtige Anhaltspunkte zur Berurteilung der Wirt-
schaftlichkeit von Ferienunterkünften auf Bauernhöfen liefert. Weitere Autorinnen und Autoren haben 
zudem interessante Urteile für Sie aufbereitet.

Wir wünschen Ihnen eine anregende und informative Lektüre.
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